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Das Jahressteuergesetz (Ministerialentwurf vom 30.04.2018) enthalt auch
geplante Anderungen der Bundesabgabenordnung (BAO). Dabei soll erstmals
gesetzlich normiert werden, welche Anforderungen an ein so genanntes
,Steuerkontrollsystem” zu stellen sind. Zusammen mit einer (wahrscheinlich
im Juni als Begutachtungsentwurf vorliegenden) Verordnung wird es daher
erstmals einen von der Osterreichischen Finanzverwaltung definierten Stan-
dard eines Steuerkontrollsystems geben. Dieser definierte Standard ist nicht

nur fur jene Unternehmen relevant, die am Horizontal Monitoring (=

beglel-

tende Kontrolle der Finanzverwaltung) teilnehmen (wollen), sondern konnte

aufgrund einer ,, Schutzwirkung”

im Bereich des Finanzstrafrechts und der

Verbandsverantwortlichkeit fur alle Unternehmen von Bedeutung sein.

Hintergrund

Das steuerliche Verhalten von Unternehmen und
offentlich exponierten Privatpersonen ist in den
letzten Jahren verstarkt in den Fokus der Offent-
lichkeit gerlckt. Dabei besteht die klare Erwar-
tungshaltung, dass steuerliche Vorschriften einge-
halten werden.

Verfehlungen wie eine verspatete, unrichtige oder
versaumte Abgabe von Steuererklarungen oder die
in die Offentlichkeit gelangende Sanierung von Feh-
lern der Vergangenheit in Form einer Selbstanzeige
konnen dabei — neben haftungs- und finanzstraf-
rechtlichen Risiken — zu einem betrachtlichen Repu-
tationsverlust fur die einzelnen handelnden Perso-
nen und Unternehmen fihren.

Geschaftsfuhrer und Vorstande sind verpflichtet, ihr
Unternehmen in der Form zu organisieren und zu
leiten, dass bestehende Gesetze eingehalten wer-
den. Zu diesem Zweck werden Compliance Ma-
nagement Systeme (CMS) und interne Kontrollsys-
tem (IKS) verwendet. Haufig decken bestehende
Systeme den sensiblen Bereich der Steuern jedoch
nicht ausreichend ab.
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Gerade im Bereich der Steuern sollte aufgrund ver-
scharfter rechtlicher Rahmenbedingungen und ei-
ner restriktiven Handhabung durch die Finanzver-
waltung, erhohter Anforderungen an Transparenz
und Dokumentation sowie der zunehmenden Digi-
talisierung, die Erfullung der , Tax Compliance” or-
ganisatorisch abgesichert sein.

. Tax Compliance”, , Steuerkontrollsystem” und
~Steuer-IKS”

Die Themen , Tax Compliance”, , Steuerkontroll-
system” und ,, Steuer-IKS"” sind vor diesem Hinter-
grund und aufgrund folgender Entwicklungen der-
zeit verstarkt im Fokus der ,, Steuerwelt”:

— Finanzstrafrecht und Verbandsverantwortlich-
keit (far alle Unternehmen relevant): ein
Steuerkontrollsystem als gewichtiges Indiz
gegen grobe Fahrlassigkeit und Vermeidung
der Verbandsverantwortlichkeit.

—  Horizontal Monitoring (fur einzelne interes-
sierte Unternehmen relevant): ein durch ei-
nen Steuerberater oder Wirtschaftsprifer
.gepriftes” Steuerkontrollsystem als Vo-
raussetzung zur Teilnahme am Horizontal



Monitoring (= begleitende Kontrolle der Fi-
nanzverwaltung)

Allgemein ist folgender Trend (auch international)
zu beobachten: ein , vertrauenswurdiger” Steuer-
pflichtiger erhalt gewisse Verwaltungsvereinfa-
chungen (z.B. im Bereich der Umsatzsteuer: Stich-
wort elektronische Rechnung) und auch erhohten
Schutz im Bereich des Finanzstrafrechts. Grundvo-
raussetzung ist dabei ein funktionierendes Steuer-
kontrollsystem. Dieses unterstutzt dabei, Ge-
schaftsrisiken (z.B. Ausschluss von offentlichen
Ausschreibungen), Reputationsrisiken, finanzielle
Risiken und finanzstrafrechtliche Risiken zu vermin-
dern, aktiv zu managen und schutzt daher die ein-
zelnen Geschaftsfihrer/Vorstande, deren Berichtsli-
nie und die Gesellschaft insgesamt insbesondere
vor finanzstrafrechtlichen Folgen.

Geplante gesetzliche Normierung eines Standards
fUr ein Steuerkontrollsystem

Mit dem Jahressteuergesetz 2018 (Ministerialent-
wurf vom 30.4.2018) wird die ,begleitende Kon-
trolle” (=, Horizontal Monitoring”) als Alternative
zur klassischen AuRenprifung (, Betriebsprifung”)
gesetzlich in der Bundesabgabenordnung veran-
kert. Bei Unternehmen, die die Teilnahme an die-
sem Verfahren beantragen und die notwendigen
Voraussetzungen erflllen, ersetzt ein vom Unter-
nehmer selbst entwickeltes und durch einen Steu-
erberater oder WirtschaftsprUfer Uberpruftes inter-
nes Steuerkontrollsystem in Verbindung mit einer
erweiterten Offenlegungspflicht und einem laufen-
den Kontakt mit der Abgabenbehorde die nachtrag-
liche AuRenprifung.

Bis dato gab es keine konkreten Anforderungen
seitens der osterreichischen Finanzverwaltung, wie
ein , Steuerkontrollsystem” ausgestaltet sein
muss. In der Regel wurden bei EinfUhrung eines
Steuerkontrollsystems Anleihen an deutschen
Standards (z.B. IDW PS 980 , Ausgestaltung und
Prafung eines Tax Compliance Management Sys-
tems” oder IDW PS 982 , Grundsatze ordnungsma-
Riger Prifung des internen Kontrollsystems des in-
ternen und externen Berichtswesens”) genom-
men.
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§ 153b Abs 6 BAO in der geplanten Fassung wird
nunmehr eine Definition eines Steuerkontrollsys-
tems normieren:

,Das Steuerkontrollsystem umfasst die Summe al-
ler MalRnahmen (Prozesse und Prozessschritte), die
gewabhrleisten, dass die Besteuerungsgrundlagen
fur die jeweilige Abgabenart in der richtigen Hohe
ausgewiesen und die darauf entfallenden Steuern
termingerecht und in der richtigen Hohe abgeflhrt
werden. Es leitet sich aus der Analyse aller steuer-
relevanten Risiken ab und wird an geanderte Rah-
menbedingungen laufend angepasst. Die Risiko-
analyse, die daraus folgenden Prozesse und Pro-
zessschritte sowie die erforderlichen KontrollmafRR-
nahmen sind Uberprufbar dokumentiert. Die Doku-
mentation wird laufend aktualisiert.”

Von einem funktionierenden Steuerkontrollsystem
kann dann ausgegangen werden, wenn die Grunds-
atze und MalRnahmen der Compliance in den lau-
fenden Geschaftsprozessen von der Geschaftsfih-
rung und von allen hierarchischen Ebenen des Un-
ternehmens nach Mal3gabe ihrer Verantwortung
mitgetragen werden. Den gesetzlichen Vertretern
obliegt die Implementierung und die inhaltliche
Ausgestaltung sowie die Umsetzung des Steuer-
kontrollsystems. Die Verantwortung umfasst auch
die Kontrolle und die Dokumentation durch fachlich
geeignete Personen (zB Leiter der Steuerabteilung
oder eines externen sachkundigen Dritten).

Zusatzlich zu dieser gesetzlichen Definition und den
Erlauterungen in den Materialien ist eine Verord-
nung vorgesehen, die erlautern wird, welche kon-
kreten Anforderungen an ein Steuerkontrollsystem
zu stellen sind.

Aus unserer Sicht konnen die Anforderungen an ein
Steuerkontrollsystem systematisch wie folgt einge-
ordnet werden:

Ein , Steuerkontrollsystem”, das den Anforderun-
gen der Osterreichischen Finanzverwaltung ent-
spricht, wird jedenfalls folgende Grundelemente
beinhalten mussen (,, Mindestanforderung” in An-
lehnung an IDW PS 982):

— Beschreibung des Kontrollumfelds: Doku-
mentation der wesentlichen Regelungen zur
Aufbau- und Ablauforganisation.

— Beschreibung der IKS-Ziele

— Beschreibung des Prozesses der Risikobeur-
teilung

— Beschreibung der Kontrollaktivitaten: Doku-
mentation in einer Risiko-Kontroll-Matrix



— Beschreibung der Information und Kommuni-

kation: z.B. Schulungen und Informationen
flr Mitarbeiter
—  Uberwachung des internen Kontrollsystems

Nach unserer Erfahrung bei bisherigen Projekten
und unter Berlcksichtigung der ,,Mindestanforde-
rung” der Finanzverwaltung ergibt sich typischer-
weise folgender Handlungsbedarf bei Einfihrung
eines Steuerkontrollsystems:

1. Erstellung und Implementierung einer Kon-
zernsteuerrichtlinie

— Erhebung Strategie, Kultur und unterneh-
mensspezifische Risiken;

— Erhebung der grundsatzlichen Organisation
der Steuerfunktion im Konzern;

— Erhebung von Zustandigkeiten und Verant-
wortlichkeiten, Einbindung der Steuerabtei-
lung.

2. Risikoanalysephase mit Dokumentation in
Form einer Risiko-Kontroll-Matrix

— Analyse der steuerlichen Risiken, wie sich
diese aus dem Geschaftsmodell ergeben;

— Berucksichtigung der Erkenntnisse der inter-
nen Revision;

— Bewertung der erhobenen steuerlichen Risi-
ken;

—  Zusammenstellung vorhandener Maf3nah-
men zur Begrenzung der identifizierten steu-
erlichen Risiken;

— Feststellung fehlender MalRnahmen;

—  Zuweisung von Verantwortlichkeiten zur Um-

setzung der zu treffenden Malinahmen;

— Dokumentation in Form einer Risiko-Kontroll-

Matrix.

Aufbauend auf diesen Mindestanforderungen kann
in einem nachsten Projektschritt eine Weiterent-
wicklung zu einem vollumfanglichen Tax Compli-
ance Management Systems im Sinne von IDW PS
980 erfolgen.
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Zusatzliche Anforderungen bei Teilnahme am Hori-
zontal Monitoring

Far die Teilnahme am Horizontal Monitoring ist das
eingerichtete Steuerkontrollsystem von einem
Steuerberater oder Wirtschaftsprifer zu prafen (8
153b Abs 4 Z 4 BAO in der geplanten Fassung).
Nach den Materialien zum Jahressteuergesetz
muss im Zeitpunkt der Antragstellung zur Teil-
nahme am Horizontal Monitoring die Bestatigung
eines Steuerberaters oder Wirtschaftspruifers vor-
liegen, dass ein den Erfordernissen des § 153b Abs
6 BAO (in der geplanten Fassung) entsprechendes
Steuerkontrollsystem eingerichtet und funktionsfa-
hig ist. Diese Bestatigung darf auf langstens 3
Jahre ausgestellt werden.

§ 153 Abs 7 BAO in der geplanten Fassung enthalt
eine Verordnungsermachtigung, um die Vorgehens-
weise bei der Prifung des Steuerkontrollsystems
durch den Steuerberater oder Wirtschaftsprifer
und den erforderlichen Mindestinhalt der Bestati-
gung im Detail regeln zu konnen. Es wird davon
auszugehen sein, dass sich diese Verordnung in-
haltlich an den deutschen Prufungsstandards, ins-
besondere IDW PS 982 , Grundsatze ordnungsma-
Riger Prifung des internen Kontrollsystems des in-
ternen und externen Berichtswesens” orientieren
wird. Im Bereich dieser geplanten ,Zertifizierung”
sind allerdings noch einige Punkte offen (insbeson-
dere die konkrete Ausgestaltung der Wirksamkeits-
prufung), die in den nachsten Wochen noch zu kla-
ren sein werden.

Die Gesetzwerdung und dessen konkrete Umset-
zung bleibt abzuwarten.

© 2018 KPMG Alpen-Treuhand GmbH, 6sterreichisches Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhangiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative
(,KPMG International”), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Printed in Austria. KPMG und das

KPMG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.



	Tax News 05/2018
	Erstmals gesetzlich normierte Anforderungen an ein Steuerkontrollsystem
	Das Jahressteuergesetz (Ministerialentwurf vom 30.04.2018) enthält auch geplante Änderungen der Bundesabgabenordnung (BAO). Dabei soll erstmals gesetzlich normiert werden, welche Anforderungen an ein so genanntes „Steuerkontrollsystem“ zu stellen sind...



